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§ 312 StPO
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Die Hauptfrage ist darauf gerichtet, ob der Angeklagte schuldig ist, die der Anklage zugrunde liegende

strafbare Handlung begangen zu haben. Dabei sind alle gesetzlichen Merkmale der strafbaren Handlung in die

Frage aufzunehmen und die besonderen Umstände der Tat nach Ort, Zeit, Gegenstand usw. soweit beizufügen,

als es zur deutlichen Bezeichnung der Tat oder für die Entscheidung über die Entschädigungsansprüche

notwendig ist.

2. (2)Treffen in der dem Angeklagten in der Anklage zur Last gelegten Tat die Merkmale mehrerer strafbarer

Handlungen zusammen, ohne daß eine in der anderen aufgeht, so ist für jede der zusammentreffenden

strafbaren Handlungen eine besondere Hauptfrage zu stellen.

In Kraft seit 31.12.1975 bis 31.12.9999
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